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Sankt Wendel, 02.03.2020 

1973_tf01.docx 

Stadt Birkenfeld, Bebauungsplan ‘Pfarrbitz‘ 

Hier: Fachgutachterliche Stellungnahme zum Anlagen- und Verkehrslärm für die frühzeitige 
Beteiligung 

 

Sehr geehrter Herr Kämmerling, sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Sie haben unser Büro beauftragt, folgende Aufgabenstellungen im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
‘Pfarrbitz‘ schalltechnisch zu untersuchen und zu beurteilen: 

• Verkehrslärm im Plangebiet: Straßenverkehrslärm der umliegenden und geplanten 
Straßenabschnitte 

• Anlagenlärm aus dem Plangebiet durch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben 

• Zunahme des Verkehrslärms auf bestehenden Straßen. 

Es erfolgte eine längere Abstimmungsphase mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) bezüglich der 
Verwendung von validen Verkehrszahlen. Die endgültige Abstimmung mit Herrn Schneberger vom LBM 
sieht das Heranziehen des uns vorliegenden Verkehrsgutachtens von Vertec aus dem Jahr 2009 1 vor. 
Der darin enthaltene Planfall P1 bildet die Grundlage zur Untersuchung des Verkehrslärms im 
Plangebiet. Die Tag/Nacht-Verteilung der Verkehre wurde anhand der letzten Bundesverkehrszählung 
vorgenommen, da der Planfall P1 darüber keine Aussagen trifft. Die Ergebnisse zum Verkehrs- und 
Anlagenlärm sind im Folgenden zusammengefasst: 
 
Verkehrslärm im Plangebiet 

Zur Beurteilung des Verkehrslärms im Plangebiet wurden die umliegenden Straßen (B 41, B 269, 
Saarstraße, Bahnhofstraße) sowie die geplante Süd-West-Spange berücksichtigt. Die Ergebnisse sind 

 
1  Verkehrsuntersuchung B 41 / B269 Birkenfeld, Fortschreibung 2009, VERTEC Ingenieursozietät für Verkehrsplanung 

und -technik, Dezember 2009 
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in den Abbildungen A02 und A03 im Anhang dieses Dokument dargestellt. Im Plangebiet sind zum 
Schutz vor Verkehrslärm, aufgrund der hohen Geräuscheinwirkungen insbesondere durch die Süd-
West-Spange und die B 41, maßgebliche Außenlärmpegel zur Dimensionierung passiver Maßnahmen 
festzusetzen (Abbildung A05). Für die Bereiche, in denen nachts (Abbildung A03) Beurteilungspegel 
über 60 dB(A) ermittelt werden, ist eine Grundrissorientierung für Fassaden vorzunehmen, die in 
Richtung der Süd-West-Spange bzw. der Bundesstraße 41 orientiert sind. Eine Grundrissorientierung 
ist nur für ausnahmsweise zulässige Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter notwendig. Für ausnahmsweise zulässige Wohnnutzungen sind 
zudem im gesamten Plangebiet für nachtgenutzte Aufenthaltsräume fensterunabhängige, 
schallgedämmte Lüfter oder gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art einzubauen, die eine 
ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster sicherstellen. 
 
Anlagenlärm aus dem Plangebiet 

Die Verträglichkeit von Gewerbebetrieben und Dienstleistungsunternehmen innerhalb des geplanten 
Gewerbegebiets ‘Pfarrbitz‘ mit den umliegenden schutzwürdigen Nutzungen wurde vom Grundsatz her 
untersucht und beurteilt. Zur Untersuchung wurden pauschale flächenbezogene Schallleistungspegel 
für die drei Teilflächen des Bebauungsplans umgesetzt. Die Ansätze für die Gewerbeflächen (GEe) 
betragen 60 dB(A)/m2 am Tag und 50 dB(A)/m2 in der Nacht. Mit diesen Ansätzen werden gewerbliche 
Nutzungen abgedeckt, die nicht erheblich störend sind, was den Festsetzungen als ‘eingeschränktes 
Gewerbegebiet‘ entspricht. 

Die unmittelbar umliegenden Immissionsorte entlang der Saarstraße befinden sich in Gebieten mit 
gemischter Nutzung (MI). Das nächstgelegene Allgemeine Wohngebiet (WA) befindet sich etwa 200 m 
südlich des Plangebiets. Die Orientierungswerte der DIN 18.005 werden an den maßgeblichen 
Immissionsorten entlang der Saarstraße, Bahnhofstraße und entlang des Sponheimer Wegs 
eingehalten (Abbildung A04). Lediglich am Wohngebäude Saarstraße 42A wird eine Überschreitung 
des Orientierungswerts der DIN 18.005 um 2 dB in der Nacht (22.00-06.00 Uhr) ermittelt. Die 
Überschreitung ist auf das unmittelbare Angrenzen des Plangebiets bzw. der gewerblichen Fläche im 
Südwesten des Plangebiets zurückzuführen. Der Abstand zwischen dem Wohngebäude Saarstraße 42A 
und der geplanten Gewerbefläche beträgt lediglich 8 m. 

Es wird empfohlen die allgemeine Verträglichkeit des Gewerbegebiets mit den umliegenden 
schutzwürdigen Wohnnutzungen im schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan darzustellen. 
Über die pauschalen flächenbezogenen Schallleistungspegel kann nachgewiesen werden, dass die 
Orientierungswerte der DIN 18.005 weitestgehend eingehalten werden. Eine Kontingentierung nach 
DIN 45.691 im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wird als nicht zwingend erforderlich angesehen. 

Betriebe sind dann zulässig, wenn Sie den Nachweis nach Nr. 3.2.1 TA Lärm erbringen, dass die von 
Ihnen ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den umliegenden 
schutzwürdigen Nutzungen um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Damit wird die Verträglichkeit von 
gewerblichen Betrieben zu den bestehenden Wohnnutzungen sichergestellt. 
 
Zunahme des Verkehrslärms 

Das Plangebiet soll zukünftig über eine Erschließungsstraße und die Süd-West-Spange zu den 
Bundesstraßen 41 und 269 erschlossen werden. Durch die Ansiedlung von Gewerbe- und 
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Dienstleistungsunternehmen im Gewerbegebiet ‘Pfarrbitz‘ werden zusätzlicher Verkehre auf den 
umliegenden Straßen verursacht. Die Verkehrszunahme durch den Bau der Süd-West-Spange wurde 
im Zuge des Planfeststellungsverfahrens untersucht. Hierbei wurden Maßnahmen zum Schutz der 
angrenzenden Wohngebäude geplant. 
 
Aufgrund der Verkehrsabnahme im Landkreis Birkenfeld ist davon auszugehen, dass die geplanten 
Maßnahmen einen ausreichenden Schallschutz, auch bei Entwicklung des Gewerbegebiets ‘Pfarrbitz‘ 
gewährleisten. Aufgrund des Baus der Süd-West-Spange wird sichergestellt, dass die Verkehre aus 
dem Plangebiet nicht über innerörtliche Straßen zur Bundesautobahn 62 geführt werden. Die 
Verkehrszunahme durch das Plangebiet wird gutachterlich als nicht wesentlich eingestuft.  

Folgenden Textbaustein zum Thema Schallschutz für die frühzeitige Beteiligung im Bebauungs-
planverfahren ‘Pfarrbitz‘ schlagen wir vor: 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ‘Pfarrbitz‘ wird der Verkehrslärm im Plangebiet durch die 
umliegenden Straßen, insbesondere durch die Bundesstraße 41 und die geplante Süd-West-Spange 
ermittelt und beurteilt. Zum Schutz von Aufenthaltsräumen werden maßgebliche Außenlärmpegel zur 
Dimensionierung passiver Maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt. Zusätzlich wird bei Erreichen 
der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) in der Nacht (22.00-06.00 Uhr) eine 
Grundrissorientierung in der Weise festgesetzt, dass sich an den Fassaden keine öffenbaren Fenster 
von schutzwürdigen Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau‘ an 
ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter befinden. Außerdem sind für nachtgenutzte Aufenthaltsräume 
fensterunabhängige, schallgedämmte Lüfter oder gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art 
einzubauen, die eine ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster sicherstellen. Auf die 
Errichtung aktiver Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, -wälle) wird verzichtet, da in den 
geplanten Gewerbegebieten der Orientierungswert der DIN 18.005 am Tag weitestgehend eingehalten 
wird. Somit wird die mit der Eigenart des Plangebiets verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz 
vor Lärmbelästigung nach dem Beiblatt zur DIN 18.005 erfüllt.  
 
Neben der Untersuchung des Verkehrslärms im Plangebiet wird der Anlagenlärm aus dem Plangebiet 
untersucht und beurteilt. Es wird untersucht, ob das Plangebiet allgemein mit den umliegenden, bereits 
bestehenden Wohnnutzungen verträglich ist oder ob durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise eine 
Geräuschkontingentierung nach DIN 45.691 eine Gliederung des Gewerbegebiets in Flächen mit 
unterschiedlichen Geräuschkontingenten erfolgen muss. Ferner wird die Zunahme des Verkehrslärms 
argumentativ beurteilt. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens zur Süd-West-Spange wurde die 
Zunahme des Verkehrslärms bereits untersucht und erforderliche Maßnahmen abgeleitet. Eine erneute 
detaillierte Untersuchung ist aus diesem Grund im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren 
‘Pfarrbitz‘ nicht erforderlich.  
 
Sofern Sie Fragen oder Ergänzungswünsche zu dem Textbaustein zum Themenkomplex Schallschutz 
für die frühzeitige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren ‘Pfarrbitz‘ haben oder weitere 
Informationen wünschen, melden Sie sich bitte. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Tobias Klein 
 
 
 
 

Anlagen: 

 

Abbildung A01 Übersichtslageplan 

Abbildung A02 Verkehrslärm im Plangebiet, Isolinienkarte in 6 m Höhe über Grund, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr) 

Abbildung A03 Verkehrslärm im Plangebiet, Isolinienkarte in 6 m Höhe über Grund, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr) 

Abbildung A04 Anlagenlärm aus dem Plangebiet, Beurteilungszeiträume Tag (06.00-22.00 Uhr) und Nacht (22.00-06.00 Uhr- lNS) 

Abbildung A05 Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 
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Abbildung A01
Übersichtslageplan

Blattgröße A3; Maßstab 1:2.500 Stand: 02.03.2020
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Abbildung A02
Verkehrslärm im Plangebiet
Isolinienkarte in 6 m Höhe über Grund

Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)

Blattgröße A3; Maßstab 1:1.200 Stand: 02.03.2020
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Abbildung A03
Verkehrslärm im Plangebiet
Isolinienkarte in 6 m Höhe über Grund

Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr)

Blattgröße A3; Maßstab 1:1.200 Stand: 02.03.2020
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Abbildung A04
Anlagenlärm aus dem Plangebiet

Beurteilungszeiträume Tag (06.00-22.00 Uhr) und
Nacht (22.00-06.00 Uhr - lNS)

Blattgröße A3; Maßstab 1:2.500 Stand: 02.03.2020
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(RLK(4,2) ++ 50) + 13;

Abbildung A05
Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109

Blattgröße A3; Maßstab 1:1.200 Stand: 02.03.2020
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